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Niederschrift Samtgemeinde Hesel 
 

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und Soziales 

(XII/SG-A JSK/08) am Mittwoch, 21.02.2024 in Hesel – Krippe Zwergenland 

 

Beginn: 18:00 Uhr, Ende: 19:20 Uhr 

 

Anwesenheit: 

 

Vorsitz 

Arno Hillrichs  

stimmberechtigte Mitglieder 

Anja Dirks  

Adolf Junker  

Johannes Poppen 

Regina de Riese 

 

beratende Mitglieder 

Edgar Uden  

 

Von der Verwaltung 

   Joachim Duin 

   Uwe Themann 

 

Entschuldigt fehlen: 

 

stimmberechtigte Mitglieder 

Jan Boelsems  

Andreas Rademacher  

 

 

Tagesordnung 

 

 1.  Eröffnung der Sitzung 

 2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 

 3.  Feststellung der Tagesordnung 

 4.  Genehmigung der Niederschriften 

 4.1.  Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 

06.07.2023 

 4.2.  Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 

29.08.2023 

 4.3.  Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 

08.11.2023 

 5.  Einwohnerfragestunde zu den vorliegenden Tagesordnungspunkten 

 6.  Anpassung an die Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen 

Jugendhilfe durch kreisangehörige Kommunen 

Vorlage: SG/2024/352 

 7.  Neufassung der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für den Besuch der 

Kindertagesstätten 

Vorlage: SG/2024/351 
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 8.  Anträge 

 9.  Anfragen 

 10.  Einwohnerfragen zu den abgehandelten Tagesordnungspunkten und anderen Angelegen-

heiten der Samtgemeinde 

 11.  Schließung der Sitzung 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 1. 

Eröffnung der Sitzung 

Herr Hillrichs begrüße alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung des Ausschusses um 18:00 

Uhr. 

 

 

Tagesordnungspunkt 2. 

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 

Gegen die ordnungsgemäße Ladung werden keine Einwände erhoben. Herr Hillrichs stellt 

somit die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest.  

 

 

Tagesordnungspunkt 3. 

Feststellung der Tagesordnung 

Gegen die Tagesordnung werden keine Einwände erhoben. Herr Hillrichs stellt somit die ord-

nungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

Tagesordnungspunkt 4. 

Genehmigung der Niederschriften 

 

 

Tagesordnungspunkt 4.1. 

Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 

06.07.2023 

Sitzungsverlauf: 

Nach einer kurzen Aussprache ergeht einstimmig (5 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen) folgen-

der Beschluss: 

 

Beschluss: 

Die Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und Soziales am 

06.07.2023 wird in der vorliegenden Form genehmigt.  

 

Tagesordnungspunkt 4.2. 

Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 

29.08.2023 

Sitzungsverlauf: 

Einstimmig (5 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen) ergeht folgender Beschluss: 

 

Beschluss: 

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und 

Soziales am 29.08.2023 wird in der vorliegenden Form genehmigt. 

 

Tagesordnungspunkt 4.3. 
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Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses am 

08.11.2023 

Sitzungsverlauf: 

Nach einer ausführlichen Aussprache ergeht einstimmig (4 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen) 

folgender Beschluss: 

 

Beschluss: 

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und 

Soziales am 08.11.2023 wird in der vorliegenden Form genehmigt. 

 

Tagesordnungspunkt 5. 

Einwohnerfragestunde zu den vorliegenden Tagesordnungspunkten 

Es liegen keine Einwohnerfragen vor. 

 

 

Tagesordnungspunkt 6. 

Anpassung an die Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen 

Jugendhilfe durch kreisangehörige Kommunen 

Vorlage: SG/2024/352 

Sachverhalt: 

Die kreisangehörigen Kommunen übernehmen seit vielen Jahren die Aufgaben der öffentli-

chen Jugendhilfe im Bereich der Kindertagesstätten des Landkreises Leer. Der Landkreis Leer 

zahlt den Kommunen dafür einen Defizitausgleich. 

 

Bedingt durch die enormen Kostensteigerungen, vor allem im Bereich des Personals und der 

Bewirtschaftungskosten, ist der bisherige Defizitausgleich für die Kommunen nicht ausrei-

chend. Um die Aufgaben im Bereich der Kindertagesstätten fortführen zu können, muss eine 

Anpassung der Kostenbeteiligung durch den Landkreis Leer erfolgen.  

 

Seitens des Landkreises Leer wurde die Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben 

der öffentlichen Jugendhilfe durch kreisangehörige Kommunen erstellt. Vor dem Hintergrund 

des langjährigen guten Zusammenwirkens des Landkreises und der kreisangehörigen Ge-

meinden in der gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wird 

diese Vereinbarung mit dem Ziel geschlossen, die gemeinsame Arbeit auch zukünftig erfolg-

reich weiterzuführen.  

 

Die finanzielle Beteiligung des Landkreises Leer beträgt zukünftig ca. 50 % der Gesamtsum-

me, um das landkreisweite kommunale Defizit auszugleichen.  

 

Die Vereinbarung beinhaltet weiterhin die Einführung einer kreisweiten einheitlichen Gebühr 

für den Besuch von Kindertagesstätten. Sofern die kommunale Satzung geringere Beiträge als 

in der Vereinbarung beschrieben vorsieht, erfolgt durch den Landkreis Leer eine fiktive Erhö-

hung des Rechnungsergebnisses bei der Ermittlung des kommunalen Defizites.  

 

Die Samtgemeinde Hesel passt sich durch eine neue Satzung über die Erhebung von Kosten-

beiträgen für den Besuch der Kindertagesstätten (Kindertagesstättenkostenbeitragssatzung – 

KitaKbS) der Vereinbarung an. Über diese Satzung wird in einer gesonderten Vorlage be-

schlossen.  

 

 
Sitzungsverlauf: 

Nach einer kurzen Aussprache ergeht einstimmig (7 Ja-Stimmen) folgender Beschluss: 
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Beschluss: 

 

1. Der Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe 

durch kreisangehörige Kommunen vom Landkreis Leer wird entsprechend zuge-

stimmt. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

Nach einer kurzen Aussprache ergeht einstimmig (7 Ja-Stimmen) folgender Beschluss: 

 

 

 

Beschluss: 

2. Die Kostenbeiträge werden durch die neue Kindertagesstättenkostenbeitragssatzung 

(KitaKbS) der Samtgemeinde Hesel entsprechend der Vereinbarung des Landkreises 

Leer angepasst.  

 
 
 

Tagesordnungspunkt 7. 

Neufassung der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für den Besuch der 

Kindertagesstätten 

Vorlage: SG/2024/351 

Sachverhalt: 

Aufgrund der nicht mehr aktuellen Inhalte und Regelungen der Satzung der Samtgemeinde 

Hesel über die Erhebung von Gebühren für die Kindertagesstätten in Hesel und Neukamper-

fehn vom 17.09.2015 ist eine neue Neufassung notwendig. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Satzung hat sich verändert. Es gilt seit dem 01.08.2021 das Nie-

dersächsische Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG). 

 

Die neue Satzung der Samtgemeinde Hesel über die Erhebung von Kostenbeiträgen für den 

Besuch der Kindertagesstätten (Kindertagesstättenkostenbeitragssatzung – KitaKbS) wurde 

gemäß dem NKiTaG verfasst.  

 

Die Höhe der Kostenbeiträge wurde entsprechend der kreisweit einheitlichen Vorgaben ange-

passt. Die Berechnung der Einkommen wurde an die Regelungen der anderen kreisangehöri-

gen Kommunen angepasst. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

Einstimmig (7 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss: 

 

Beschluss: 
 
 

Satzung der Samtgemeinde Hesel 
über die Erhebung von Kostenbeiträgen für den Besuch der Kindertagesstätten  

(Kindertagesstättenkostenbeitragssatzung - KitaKbS) 
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Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der aktuellen Fassung in 
Verbindung mit § 90 Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - in 
der Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. S. 2022) in der aktuellen Fassung und § 22 des Nieder-
sächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) vom 
07.07.2021 (Nds. GVBl. S. 470) in der aktuellen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Hesel 
in seiner Sitzung am 19.03.2024 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Inhalt der Satzung 

(1) Für die Betreuung von Kindern in den von der Samtgemeinde Hesel betriebenen Kindertages-

stätten erhebt die Samtgemeinde Hesel Kostenbeiträge gem. § 90 SGB VIII, soweit keine Bei-

tragsfreiheit nach § 22 NKiTaG besteht. 

(2) Die Kostenbeiträge sind öffentlich-rechtliche Entgelte. 

§ 2 

Höhe der Kostenbeiträge 

(1) Die Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern bemessen sich nach der zeitlichen Inan-

spruchnahme der Kindertagesstätte. Entsprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 

Familienangehörigen werden die Kostenbeiträge in Einkommensgruppen gestaffelt. 

(2) Grundlage für die Staffelung ist das nachgewiesene Einkommen. 

(3) Der Kostenbeitrag für die Betreuung von Kindern beträgt ab dem 01.08.2024 monatlich 

56,00 Euro je täglicher Betreuungsstunde. Sofern entsprechende Nachweise vorgelegt werden 

ermäßigt sich der Kostenbeitrag bei einem Jahreseinkommen 

a) von 45.000,01 Euro bis 65.000,00 Euro auf 85,71% 

b) von 30.000,01 Euro bis 45.000,00 Euro auf 71,43% 

c) von 22.000,01 Euro bis 30.000,00 Euro auf 57,14% 

d) unter 20.000,01 Euro auf 42,86%. 

Ferner reduziert sich der Kostenbeitrag auf 42,86% wenn das Jugendamt Vormund des 
betreuten Kindes ist und außerdem wenn die Familienangehörigen zum Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme der Kindertagesstätte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II durch Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhaltes oder Sozialhilfe nach dem SGB XII in Form der Hilfe 
zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezie-
hen. 

(4) Sind die Sorgeberechtigten bzw. Elternteile für mehr als ein Kind bis zur Vollendung des dritten 

Lebensjahres in einer Kindertagesstätte in der Samtgemeinde Hesel zahlungspflichtig, so ist für 

das älteste Kind der volle Kostenbeitrag zu entrichten. Für jedes weitere zahlungspflichtige 

Kind reduziert sich der individuelle Kostenbeitrag nach Abs. 3 um weitere 50 %. 

(5) Für die Inanspruchnahme der Sonderöffnungszeiten (Früh-, Mittags- oder Spätdienst) wird 

jeweils für jede angefangene halbe Stunde ein zusätzlicher Kostenbeitrag in Höhe von monat-

lich 15,00 Euro erhoben. 

(6) Bemessungszeitraum für die Festsetzung der Kostenbeiträge ist der Kalendermonat. 
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§ 3 

Kostenbeitragsschuldner 

(1) Kostenbeitragsschuldner sind die Sorgeberechtigten bzw. die Elternteile, die mit Kindern im 

Sinne von § 1 Abs. 1 in Haushaltsgemeinschaft leben. 

(2) Zudem sind auch die in Haushaltsgemeinschaft mit den Kindern im Sinne von § 1 Abs. 1 leben-

den Ehegatten und Partner oder Partnerinnen in eheähnlicher Gemeinschaft der Person nach 

Abs. 1 Kostenbeitragsschuldner auch wenn sie selbst nicht sorgeberechtigt sind. 

(3) Kostenbeitragsschuldner sind daneben auch diejenigen, die die Aufnahme von Kindern in die 

Kindertagesstätte veranlasst haben. 

§ 4 

Familienangehörige 

(1) Familienangehörige im Sinne des § 2 Abs. 1 sind im Haushalt lebende Eltern und die minder-

jährigen Kinder, gegenüber denen die Eltern unterhaltspflichtig sind. Entsprechendes gilt, 

wenn nur ein Elternteil das Sorgerecht hat. 

(2) Als Familienangehörige gelten auch Partnerinnen und Partner einer eheähnlichen Gemein-

schaft. 

§ 5 

Einkommensberechnung 

(1) Für die Berechnung der Ermäßigung des Kostenbeitrages gem. § 2 Abs. 3 ist die Grundlage für 

die Staffelung das Jahreseinkommen im vorletzten Kalenderjahr vor dem Beginn des Krippen-

jahres. Als Jahreseinkommen gilt die Summe der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 

und 2 des Einkommensteuergesetzes.  

(2) Ein Ausgleich mit Verlusten einzelner Einkünfte ist nicht zulässig. 

(3) Abtretungen und Pfändungen werden nicht berücksichtigt. 

(4) Das Einkommen ist durch Vorlage von geeigneten Nachweisen ohne Aufforderung mindestens 

vier Wochen vor dem Beginn des Kindertagesstättenjahres nachzuweisen. Dies sind insbeson-

dere: 

a) Einkommenssteuerbescheid, 

b) Lohnsteuerbescheinigung und 

c) Leistungsbescheide 

(5) Bei Veränderungen des maßgebenden Einkommens von mehr als 20 % erfolgt eine Neube-

rechnung. Die Kostenbeitragsschuldner haben dies der Samtgemeinde Hesel anzuzeigen. In 

den Fällen ist wie folgt zu verfahren: 

a) Bei einer Verringerung des maßgebenden Einkommens ist das Jahreseinkommen für das 

Jahr, in dem der Antrag auf Verringerung des Kostenbeitrages nach § 2 Abs. 3 gestellt 

wird, zugrunde zu legen. Es ist aufgrund der vorgelegten Unterlagen zu schätzen. Der 

Kostenbeitrag nach § 2 Abs. 3 ist dann vorläufig festzusetzen. Eine endgültige Berech-

nung des Kostenbeitrages nach § 2 Abs. 3 erfolgt nach Vorlage der für das betreffende 

Jahr ausgestellten Unterlagen. Der Kostenbeitrag nach § 2 Abs. 3 ermäßigt sich ab dem 

Monat der Antragstellung. Werden die angeforderten Unterlagen trotz Aufforderung 

nicht eingereicht, so ist der Kostenbeitrages nach § 2 Abs. 3 in seiner ursprünglichen Hö-

he festzusetzen. 

b) Bei einer Erhöhung des maßgebenden Einkommens ist das Jahreseinkommen für das Ka-

lenderjahr, in dem die Änderung eintritt, zugrunde zu legen. Es ist aufgrund der vorge-

legten Unterlagen zu schätzen. Der Kostenbeitrag nach § 2 Abs. 3 ist vorläufig festzuset-

zen. Eine endgültige Berechnung des Kostenbeitrages nach § 2 Abs. 3 erfolgt nach Vorla-

ge der für das betreffende Jahr ausgestellten Unterlagen. Der Kostenbeitrag nach § 2 
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Abs. 3 erhöht sich ab dem Monat der Änderung. Werden die angeforderten Unterlagen 

trotz Aufforderung nicht eingereicht, so erfolgt keine Ermäßigung des Kostenbeitrages 

nach § 2 Abs. 3 mehr. 

§ 6 

Entstehung und Beendigung der Kostenbeitragspflicht 

(1) Die Kostenbeitragspflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem das Kind in die Kindertages-

stätte aufgenommen wird. 

(2) Die Kostenbeiträge werden für die Dauer des Kindertagesstättenjahres (01.08. - 31.07.) festge-

setzt. 

(3) Die Kostenbeitragspflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Abmeldung wirksam wird, 

spätestens mit Ablauf des Kindertagesstättenjahres. 

(4) Die Kostenbeiträge sind auch dann in voller Höhe zu entrichten, wenn das Kind aus Gründen, 

welche die Samtgemeinde Hesel nicht zu vertreten hat, der Einrichtung fernbleibt, sowie die 

Sonderöffnungszeiten oder Verpflegung nicht bzw. nicht vollständig in Anspruch nimmt. 

(5) Eine vorübergehende Schließung der Kindertagesstätte aus zwingenden betrieblichen Gründen 

(beispielsweise bei Krankheit, Streik, Reinigungstage oder ähnliches) oder aufgrund behördli-

cher Anordnung berechtigt nicht zur Kürzung der Gebühren. Für die Zeiten der Schließung 

während der gesetzlichen Schulferien werden die Kostenbeiträge in voller Höhe erhoben. 

§ 7 

Ausschluss wegen Rückstand von Kostenbeiträgen 

Bei nicht rechtzeitiger Entrichtung eines Kostenbeitrages ist das Kind vom weiteren Besuch 
der Kindertagesstätte auszuschließen. In begründeten Härtefällen kann vom Ausschluss ab-
gesehen werden. 

§ 8 

Festsetzung und Fälligkeit des Kostenbeitrages 

(1) Die Kostenbeiträge gem. § 2 werden durch die Samtgemeinde Hesel durch einen schriftlichen 

oder elektronischen Bescheid festgesetzt. 

(2) Die Kostenbeiträge gem. § 2 Abs. 2 sind auf volle Euro zu runden. 

(3) Die Kostenbeiträge sind monatlich zur Zahlung fällig. Eine tageweise Abrechnung findet nicht 

statt. 

(4) Die Kostenbeiträge sind jeweils zum 15. des Monats fällig.  

(5) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 

§ 9 

Anzeige- und Auskunftspflicht 

 
(1) Die Kostenbeitragsschuldner sind verpflichtet, der Samtgemeinde Hesel die für die Berechnung 

der Kostenbeiträge erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen. Insbesondere müs-

sen die Auskünfte zur Höhe der Einkünfte vollständig erfolgen und die erforderlichen Nachwei-

se gemäß § 5 Abs. 6 eingereicht werden. 

(2) Die Kostenbeitragsschuldner sind verpflichtet, der Samtgemeinde Hesel bei Erhöhungen des 

Einkommens gemäß § 5 Abs. 7 lit. b innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden schriftlich 

anzuzeigen und die erforderlichen Nachweise vorzulegen. 
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§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 10 Abs. 5 NKomVG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

a) entgegen § 9 Abs. 1 unrichtige Angaben macht oder 

b) eine Erhöhung des Einkommens entgegen § 9 Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

§ 11 

Inkrafttreten, Übergangsvorschrift 

 
(1) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.08.2024 in Kraft. 

(2) Die Satzung der Samtgemeinde Hesel über die Erhebung von Gebühren für die Kindertages-

stätten Hesel und Neukamperfehn vom 17.09.2015 tritt mit demselben Tage außer Kraft. 

(3) Bei Kostenschuldnern deren Kinder in den Monaten Juli und August 2024 in einer Kindertages-

stätte der Samtgemeinde Hesel betreut werden, werden die Kostenbeiträge gem. § 2 abwei-

chend von § 8 Abs. 4 Satz 1 für den Monat August 2024 am 10. September 2024, für den Mo-

nat September 2024 am 05. Oktober 2024, für den Monat Oktober 2024 am 30. Oktober 2024, 

für den Monat November 2024 am 25. November 2024 und für den Monat Dezember 2024 am 

20. Dezember 2024 fällig.  

 
Hesel, 01.03.2024 
 

Samtgemeinde Hesel 

Der Samtgemeindebürgermeister 

Uwe Themann 

 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 8. 

Anträge 

Es liegen keine Anträge vor. 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 9. 

Anfragen 

Die Anfragen werden abschließend beantwortet. 

 

 

Tagesordnungspunkt 10. 

Einwohnerfragen zu den abgehandelten Tagesordnungspunkten und anderen Angele-

genheiten der Samtgemeinde 

Es liegen keine Einwohnerfragen vor. 
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Tagesordnungspunkt 11. 

Schließung der Sitzung 

Herr Hillrichs bedankt sich bei den Anwesenden für die Teilnahme und schließt die Sitzung 

um 19:20 Uhr. 

 

 

 

Fachausschussvorsitzender      Protokollführer 
 

 
 

 

______________________           ______________________ 

Arno Hillrichs        Joachim Duin 
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